
Die goldene Verdienstnadel 

Kann ohne Rücksicht auf die Zeitdauer verliehen werden für außerordentliche 

Verdienste um die Gesamtorganisation. Es müssen in außerordentlicher Arbeit 

erreichte, sichtbare Erfolge für das Kleingartenwesen mit Wirkung über den 

eigenen Verein hinaus vorliegen. Vorstandstätigkeit im Verein als solche genügt 

nicht. Eine ausführliche Stellungnahme des Kreisverbandes ist notwendig. 


